o WEISSER RING

VEREINFACHTER ZUWENDUNGSNACHWEIS
FUR SPENDEN BIS 300 EUR

Wir helfen Kriminalitatsopfern.

Spenden an den WEISSEN RING sind nach § 10b EStG steuerlich abzugsfahig. Der WEISSE
RING ist nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamts Mainz
vom 12.02.2025 fiir den Veranlagungszeitraum 2021-2023 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Korperschaftsteuergesetzes von der Korperschaftsteuer befreit und nach § 3 Nr. 6 des
Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

Es wird bestatigt, dass die Zuwendung nur zur Forderung mildtatiger Zwecke sowie zur
Forderung der Hilfe fiir Opfer von Straftaten und der Forderung der Kriminalpravention
verwendet wird.

Hinweiszum Zuwendungsnachweis:

Bei Spenden bis 300EUR reicht |hr Kontoauszug zusammen mit diesem Beleg als
Nachweis (§ 50 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 2 Buchstabe b EStDV) zur Vorlage beim

Finanzamt. Bitte machen Sie von einer postalischen Quittung unter 300EUR
keinen Gebrauch, da durch den Vorgang zusdtzliche Verwaltungskosten entstehen.

Gerne konnen Sie dieses Schreiben lhren Unterlagen beifiigen.

WEISSER RING
Gemeinniitziger Verein zur Unterstiitzung von Kriminalitatsopfern
und zur Verhiitung von Straftaten e. V.

Weberstrafle 16
55130 Mainz

Deutsche Bank Mainz
IBAN: DE26 5507 0040 0034 3434 00
BIC: DEUTDE5SMXXX

WEISSER RING Gemeinniitziger Verein zur Unterstiitzung von Kriminalitatsopfern
und zur Verhiitung von Straftaten e. V.

Bundesgeschaftsstelle: Weberstrafle 16, 55130 Mainz
Tel. 06131 / 8 30 30, Fax 06131/ 83 03 45
E-Mail: info@weisser-ring.de - www.weisser-ring.de
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Kommentar zu Text
Ich bin mir nicht sicher, ob die Empfänger das richtig verstehen. Gemeint ist doch, dass wir darum bitten, bei uns keine Zuwendungsbestätigung anzufordern, um die dafür anfallenden Verwaltungskosten zu sparen.

Stand jetzt planen wir, ab nächstem Jahr möglichst nur noch digitale Zuwendungsbestätigungen zu verschicken, wofür wir von den Spendern die E-Mail-Adressen brauchen. Dann hätten wir nahezu keine Verwaltungskosten mehr.




